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Übung macht den Meister

Dies gilt selbstverständlich auch für die 
Prozesse im Notfallmanagement, hier am 
Beispiel einer Alarmierungsübung.

Seite 3

Meldewege im Notfallmanagement

Wie wichtig im Ereignisfall die Verständi-
gung mitsamt der entsprechenden Melde-
wege ist, erläutert dieser Beitrag.
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Erfahrungsbericht FALKON

Dieser Beitrag schildert die Erfahrungen 
mit FALKON beim Einsatz am Hochrhein.
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Beförderung außergewöhnlicher 
Sendungen

Hier folgt die Fortsetzung zum Beitrag aus 
BahnPraxis 10-2009.
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„Übung macht den Meister“
(Deutsches Sprichwort)

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses bekannte Sprichwort gilt für viele Bereiche des täglichen Lebens. So 
auch für die Betriebssicherheit, einen der Schwerpunkte der Zeitschrift, die Sie 
gerade lesen. Wissen allein genügt jedoch nicht. Man muss auch praktische 
Erfahrungen sammeln getreu dem Sprichwort „Früh übt sich, wer ein Meister 
werden will“.

Als Beispiele seien hier Notfall- und Brandschutzübungen genannt. Diese 
Übungen werden regelmäßig durchgeführt, um den Mitarbeitern die nötige 
Handlungssicherheit zu vermitteln und zu erhalten sowie 
ggf. Schwachstellen aufzudecken.
 
Im vorliegenden Heft finden Sie dazu den Bericht über 
eine Alarmierungsübung, die vor kurzem durchgeführt 
wurde. Hieraus und aus dem Aufsatz „Meldewege im 
Notfallmanagement“ lassen sich wertvolle Erkenntnisse 
für ähnlich gelagerte Fälle ableiten.

Alle diese Maßnahmen verfolgen gemeinsam das Ziel, Sie 
für Ihre schwierigen Aufgaben gut vorzubereiten. Nutzen 
Sie die Chance, Ihr Fachwissen zu erweitern oder auf-
zufrischen. Auch der regelmäßige Fortbildungsunterricht 
(FIT) dient dazu, die Mitarbeiter „fit“ zu halten (Die regelmäßige Fortbildung 
ist – wie jedes Jahr – Schwerpunktthema im Heft 12).

Die Aus- und Fortbildung bei der DB AG steht unter dem Motto „Lernen –Üben 
– Anwenden“. Was man gelernt und in Übungen vertieft hat, kann man im Falle 
eines Falles sicher anwenden.

Nun hoffen wir auf Ihr Interesse beim Lesen dieses Heftes. Über Kritik, Zu-
stimmung, Anregungen und Berichte aus Ihrem Arbeitsbereich freuen wir uns. 
Daher ermuntern wir Sie: „Schreiben Sie uns!“ Bitte geben Sie dann auch Ihre 
vollständige Anschrift an, damit wir Ihnen schnell antworten können.

Bis zum nächsten Mal eine gute, unfallfreie Zeit
Ihr BahnPraxis-Redaktionsteam

Unser Titelbild:
Güterzug mit 
Spezialwagen 
zum Transport 

außergewöhnlicher 
Sendungen.
Foto: DB AG/

Wolfgang Kleel.
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Abbildung 1: Notfallleitstelle (Foto: DB Netz AG)

Kurt Nolte, DB Netz AG, Ständiger Stellvertreter 
des Eisenbahnbetriebsleiters Regionalbereich Mitte, 
Frankfurt am Main

„Hier Fahrdienstleiter Fulda: Alarmierungsübung; ich wie-
derhole: hier Fahrdienstleiter Fulda: Alarmierungsübung“.

Diese Worte lassen den Adrenalinspiegel des Kollegen in 
der Notfallleitstelle (NFLS) steigen, obwohl es doch „nur“ 
eine Übung ist.

BahnPraxis aktuell

Die Eisenbahn ist ein sehr si-
cheres Verkehrsmittel, daher ist 
es umso wichtiger, die Arbeits-
abläufe und die Kommunikation 
der beteiligten Mitarbeiter, die 
bei Unfällen schnelle und effi-
ziente Hilfe möglich macht, zu 
üben. Da gefährliche Ereignisse 
in den Tunnels nur selten vor-
kommen, fehlt den meisten von 
uns die praktische Erfahrung.

Kurz vor dem Anruf des Fahr-
dienstleiters steht der Mitarbei-
ter der regionalen Betriebskon-
trolle in der NFLS (Abbildung 1) 
und erläutert kurz den Ablauf 
der Alarmierungsübung, die 
in den vier Regionalbereichen 
der DB Netz AG stattfindet, in 
denen Streckenabschnitte der 
Schnellfahrstrecken Hannover 
– Würzburg und Mannheim – 
Stuttgart liegen: Es sollen nur 
DB Netz-interne Arbeitsschritte 
eingeleitet werden, d.h. die 
Verständigung von Polizei, Feu-
erwehr oder Rettungsdiensten 
wird nur notiert, aber nicht 
tatsächlich ausgeführt. 

Der Fahrdienstleiter Fulda fährt 
fort: „Meldung des Triebfahr-
zeugführers ICE 672: Zug um 
11:01 Uhr auf der Strecke Fulda 
– Kassel im Dietershan-Tunnel 
mit einer Achse des ersten 
Drehgestells entgleist. Zugspit-
ze steht in km 225,0. Um 11:02 
habe ich beide Streckengleise 
zwischen Bahnhof Fulda und 
Überleitstelle Michelsrombach 
gesperrt.“ Der Kollege in der 
NFLS hat die Meldung auf dem 
Notfallmeldeblatt mitgeschrie-
ben (Vordruck siehe Abbildung 
2 auf Seite 4). 

Da die Meldung alle wichtigen 
Angaben enthält, kann er dem 
Fahrdienstleiter Fulda sofort 
den Auftrag zur Alarmierung 
des Rettungszuges Fulda ge-
ben. Anschließend ruft er den 
Fahrdienstleiter Kassel Hbf 
an und alarmiert den zweiten 
Rettungszug. Damit kann der 
Ereignisort wie vorgesehen aus 
beiden Richtungen angefahren 
werden. Nach der Orientierung 
über die Örtlichkeit im speziel-

Übung macht 
den Meister
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len EDV-Programm (Karten-
ausschnitt siehe Abbildung 3) 
verständigt der Kollege in der 
NFLS den zuständigen Notfall-
manager sowie weitere Stellen. 

Außerdem erfolgt (während der 
Übung fiktiv) die Versendung ei-
nes Faxes über die „Gleissper-

In dem Beitrag wurde beschrieben, dass angebrachte Hand-
verschlüsse über den aus der Sperrvorrichtung entnommenen 
Schlüssel mittels Hebelbankschlössern, Steigerschlössern oder 
elektrischer Schlüsselsperren in Signalabhängigkeit zu benach-
barten Stellwerken gebracht werden können.

Diese Vorgehensweise wäre technisch zwar möglich, ist jedoch 
unzulässig, unter anderem, weil Handverschlüsse damit gegen 
fremden Zugriff nicht hinreichend geschützt werden können. Der 
Verschluss von Weichen mit Herstellung einer Signalabhängigkeit 
ist nur über Riegelschlösser zulässig.

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.	 n

HV 73 Sp
Das Anlegen eines 

Handverschlusses mit 
Sperrvorrichtung

Abbildung 2: Notfallmeldeblatt (Quelle: DB Netz AG)

gabenbereich und hat seine 
Handlungen sicher und zügig 
ausgeführt.

Neben der Beobachtung des 
Mitarbeiters in der NFLS über-
zeugt sich der Mitarbeiter der 
regionalen Betriebskontrolle 
durch weitere Überprüfungen 
von Folgendem:

n	 Sind die Unterlagen am 
Arbeitsplatz zugänglich?

n	 Sind die Unterlagen am 
Arbeitsplatz auf neuestem 
Stand?

n	 Sind die Unterlagen am 
Arbeitsplatz anwendbar?

n	 Stimmen die Angaben in 
den Unterlagen am Arbeits-
platz mit den Angaben in 
den Unterlagen anderer 
Mitarbeiter überein?

Ein Beispiel für die überprüf-
ten Unterlagen soll hier ge-
nannt werden: der „Betriebliche 
Alarm- und Gefahrenabwehr-
plan (BAGAP)“. Er dient der Dar-
stellung aller Maßnahmen und 

rung“ an die Rettungsleitstelle 
der Feuerwehr. 

Wie ist der Verlauf 
der Alarmierungsübung 
zu bewerten?

Der anwesende Notfallleitstel-
lenbediener kannte seinen Auf-

Einrichtungen für das Sicher-
heitskonzept in einem Tunnel. 
Die Zielgruppe des Plans sind 
in erster Linie die Fremdret-
tungskräfte, die im Ereignisfall 
innerhalb und außerhalb des 
Tunnels die erforderlichen Maß-
nahmen der Gefahrenabwehr 
umsetzen. 

Nach der Alarmierungsübung 
fährt der Mitarbeiter der regi-
onalen Betriebskontrolle zum 
Dietershan-Tunnel und macht 
sich ein Bild vom Zustand 
der Rettungsplätze. Sie sind 
gut zu erreichen und ohne 
Behinderungen nutzbar. Die 
vorhandenen Anlagen wie z.B. 
Beleuchtung, Beschilderung 
und Tunnelnotrufsystem waren 
richtlinienkonform vorhanden 
und funktionstüchtig. 

Alarmierungsübungen wie die 
hier kurz vorgestellte werden 
zukünftig regelmäßig in allen 
Regionalbereichen und Regi-
onalnetzen mit langen Tunnels 
stattfinden.	 n

Abbildung 3: Nordportal (Quelle: DB Netz AG)

Beitrag zum Thema HV 73 Sp in Bahn Praxis 6-2009
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Michaela Hopf, DB Netz AG, Betriebsprozesse/
Notfallmanagement, Frankfurt am Main

Örtlichkeit

Bahnübergang mit Halbschranken und Lichtzeichen auf einer zweiglei-
sigen Hauptbahn, die mit GSM-R ausgerüstet ist. Bei Annäherung eines 
Reisezuges schaltet die Anlage ordnungsgemäß ein und die Schranken 
senken sich. Ein Pkw nähert sich mit hoher Geschwindigkeit, umfährt 
die Halbschranken und prallt mit dem herangekommenen Personenzug 
zusammen.

Verständigung aller Beteiligten nach einem Zusammenprall

Meldewege im 
Notfallmanagement

Intern

Der Triebfahrzeugführer (Tf) setzt über GSM-R einen Notruf an den örtlich 
zuständigen Fahrdienstleiter ab und verständigt mit diesem „Notruf Strecke“ 
alle Teilnehmer im Notrufbereich. 

Ril 481.0103 Abschnitt 5 Absatz (9) (Auszug)
„Betriebsgefahr, alle Züge zwischen... (Stelle) und .... (Stelle) sofort anhalten! Ich 
wiederhole: Betriebsgefahr, alle Züge zwischen... (Stelle) und .... (Stelle)  sofort 
anhalten! Hier Triebfahrzeugführer... (Stelle des Meldenden).“

Nach dem Notruf informiert der Tf den zuständigen Fahrdienstleiter über 
den Zusammenprall mit einem Pkw und dass es auch etliche Verletzte gäbe. 
Der Fahrdienstleiter verständigt unverzüglich hierüber und unter Angabe des 
Ereignisorts die zuständige NFLS. 

Ril 123.0170 Abschnitt 3 Absatz (1) (Auszug)
Melden gefährlicher Ereignisse
Gefährliche Ereignisse sind unverzüglich an die Notfallleitstelle zu melden. Die 
Notfallleitstelle übermittelt dies als Sofortmeldung an den Notfallmanager.

Zudem informiert der Fdl die NFLS, dass er beide Gleise im betroffenen Ab-
schnitt  gem. Ril 408.0471 Abschnitt 1a) wegen Unbefahrbarkeit gesperrt habe.

Die NFLS beantragt beim zuständigen Fdl die nach Ril 123.0140 Abschnitt 1 
Absatz 2 erforderliche Gleissperrung zum Schutz von Personen gegen die von 
bewegten Schienenfahrzeuge ausgehenden Gefahren (sog. „UV-Sperrung“) 
und lässt sich die Durchführung fernmündlich bestätigen.

Nebeneinander laufen nun zwei Handlungsstränge ab:

Extern

Ein Spaziergänger beobachtet den Zusammenprall eines Pkw mit einem Zug. 
Er informiert über Handy die Polizei. 

Die Leitstelle der Polizei informiert die Rettungsleitstelle, welche dann über eine 
extra für die Notrufabfragestellen eingerichtete Rufnummer die Notfallleitstelle 
(NFLS) der DB Netz AG verständigt.

Nachritlich:
Ril 123.0170 Abschnitt 6 (Auszug)
Melden gefährlicher Ereignisse
Über Meldungen von gefährlichen Ereignissen im Bereich der Infrastruktur-
anlagen der Eisenbahn haben sich die Notfallleitstellen der DB AG und die 
Rettungsleitstellen der Länder gegenseitig zu unterrichten.

Die NFLS nimmt Kontakt zum zuständigen Fahrdienstleiter auf.
Sollte der Triebfahrzeugführer bis zu diesem Zeitpunkt noch keinen eventuell 
erforderlichen Nothaltauftrag ausgelöst haben, übernimmt dann der zuständige 
Fahrdienstleiter diese Aufgabe.

Die NFLS informiert die Ret-
tungsleitstelle mit Vordruck 
gem. Ril 123.0141V01 per Fax 
über die erfolgten Sicherungs-
maßnahmen (Gleissperrung) 
und verständigt den Notfall-
manager über das gefährliche 
Ereignis und die bisher erfolgten 

Maßnahmen (externe Hilfskräf-
te vor Ort, Gleissperrungen, ...).

Ril 123.0110V01 
Notfallmappe, 
Abschnitt 2 Absatz (1)
Zusammenstellung der zu ver-
ständigenden Stellen (Auszug)

Verständigung durch Notfall-
leitstelle, z.B.:
– 	 Leitstelle der Feuerwehr,
– 	 Notfallmanager,
– 	 Bundespolizei,
– 	 Landespolizei,
– 	 Zentralschaltstelle,
– 	 Betriebszentrale,

– 	 Notfalltechnik (im Auftrag 
des Notfallmanagers),...

Ril 123.0140 Abschnitt 3 
Absatz (2) a) (Auszug)
Aufgaben am Ereignisort
Der Notfallmanager begibt sich 
in der Regel unverzüglich an 
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den Ereignisort. Die getroffenen 
sicherheitlichen bzw. betriebli-
chen Maßnahmen sind bereits 
fmdl. von ihm zu prüfen, ggf. 
sind ergänzende Anordnungen 
zu geben.

Der Notfallmanager informiert 
sich, ob bereits der Notdienst 
des EVU durch die NFLS ver-
ständigt wurde.

Ril 123.0110 Abschnitt 1 
Absatz (4) (Auszug)
Voraussetzungen
Durch die EVU ist sicherzu-
stellen, dass... ein Fachbe-
rater des jeweiligen EVU in 
der Regel spätestens 120 
Minuten nach Alarmierung 
den Notfallmanager bei der 
Abwicklung des Ereignisses 
vor Ort unterstützt.

Die NFLS informiert das Eisen-
bahn-Bundesamt (EBA) über 
den Unfall. Das EBA entschei-
det, ob eigene Untersuchungen 
am Ereignisort erforderlich sind 
oder nicht.

Ril 123.0170 Abschnitt 3 
Absatz (2) (Auszug)
Melden gefährlicher Ereignisse
Die Notfallleitstelle ... übermit-
teln unverzüglich spätestens 30 
min. nach Bekanntwerden die ... 
meldepflichtigen Ereignisse als 
Sofortmeldung fernmündlich 
an den Bereitschaftsdienst 
der zuständigen Außenstelle 
des Eisenbahn- Bundesamtes. 

Nach Ankunft des Notfallma-
nagers am Ereignisort prüft er 
die eingeleiteten Maßnahmen, 
verschafft sich einen Überblick, 
und ob weitere ergriffen werden 
müssen, welche Hilfskräfte 
(intern und extern) bereits vor 
Ort sind bzw. ob noch welche 
benötigt werden.

Vor Ort sind im vorliegenden 
Fall bereits Rettungsdienst mit 
Notarzt, örtliche Feuerwehr, 
Landes- sowie Bundespolizei. 
Der Notfallmanager nimmt Kon-
takt mit dem Einsatzleiter der 
örtlichen Feuerwehr auf und 
stimmt das weitere Vorgehen 
mit diesem ab.

Ril 123.0140 Abschnitt 3 
Absatz (2) b)-c) (Auszug)
Aufgaben am Ereignisort
b) Am Ereignisort prüft der Not-
fallmanager die eingeleiteten 
Maßnahmen zur Abwendung 
von drohender Gefahr, evtl. 
veranlasst er zusätzliche Maß-
nahmen.
c) Der Notfallmanager ist ver-
antwortlich für die Abgabe der 
erforderlichen Meldungen.

Die Landespolizei informiert 
den Notfallmanager, dass laut 
Augenzeuge (Spaziergänger, 
der den Unfall meldete) der 
Pkw-Fahrer die geschlossenen 
Halbschranken umfahren habe. 
Zudem erfährt der Notfallma-
nager, dass der Pkw-Fahrer 
schwer, im Zug einige Reisende 
leicht verletzt sind und dass 
der Triebfahrzeugführer unter 
Schock steht.

Abbildung: Vordruck.
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Der Notfallmanager gibt diese 
Informationen an die NFLS 
weiter.

Ril 123.0170 Abschnitt 3 
Absatz (3) (Auszug)
Melden gefährlicher 
Ereignisse
Der Notfallmanager übermittelt 
als Ergänzungsmeldung alle 
erforderlichen Angaben zum 
Ereignis an die Notfallleitstelle.

Die NFLS übermittelt diese 
Ergänzungsmeldung ans EBA, 
woraufhin dieses auf eigene 
Untersuchungen verzichtet.

Im hier vorliegenden Fall ist 
der Triebwagen durch den 
Zusammenprall mit dem Pkw 
entgleist. Der Notfallmanager 
fordert über die NFLS einen 
Hilfszug dringlich und zudem 
noch Technische Fachkräfte 
aus dem Fachgewerk Leit- und 
Sicherungstechnik an.

Ril 123.0140 Abschnitt 3 
Absatz (2) d) (Auszug)
Aufgaben am Ereignisort
Spätestens am Ereignisort und 
nach Prüfung bzw. Einschät-
zung der Lage veranlasst er den 
Aufruf der Notfalltechnik bzw. 
weiterer Hilfsdienste.

Ril 123.0120 Abschnitt 1 
Absatz (1) (Auszug)
Der Notfallmanager des EIU 
entscheidet zusammen mit der 
zuständigen Notfallleitstelle, 
welche Notfalltechnik am Er-
eignisort zum Einsatz kommt.

Ril 123.0110 Abschnitt 1 
Absatz (2) (Auszug)
Voraussetzungen
Die Alarmierung der externen 
Hilfskräfte und der Notfalltech-
nik erfolgt in der Regel über die 
Notfallleitstelle der DB Netz AG.

Die NFLS fordert gem. Ril 
123. 0110V01 Notfallmappe, 
Abschnitt 2 Absatz (1) über 
die die Entstörung veranlas-
sende zuständige Stelle (EVZS) 
die Techniker der betroffenen 
Fachgewerke (in diesem Fall 
Leit- und Sicherungstechnik 
und Fahrbahn) an. Da bis zur 
Räumung der Unfallstelle und 
Bergung der Fahrzeuge voraus-

sichtlich noch einige Zeit ver-
gehen wird und beide Gleise 
blockiert sind, sind für die 
Weiterführung des Betriebes 
Ersatzmaßnahmen zu ergrei-
fen. Verantwortlich hierfür ist 
gem. Ril 123.0140 Abschnitt 3 
Absatz (2) i) die Betriebszentrale 
in Abstimmung mit den Leitstel-
len der EVU. Die Maßnahmen 
werden im Einvernehmen mit 
dem Notfallmanager einge-
führt. 

Zwischenzeitlich ist der Tech-
nische Mitarbeiter LST am 
Unfallort angekommen und 
überprüft die Funktionsfähig-
keit der Bahnübergangssi-

cherungsanlage. Nach seiner 
Feststellung funktioniert die 
Anlage ordnungsgemäß.

Nachdem auch EVU-Notdienst 
und dringlicher Hilfszug ein-
getroffen sind, kann mit den 
Aufgleisarbeiten begonnen 
werden. Nach Abschluss die-
ser Arbeiten wird durch ei-
nen Mitarbeiter des EVU die 
Lauffähigkeit des Reisezuges 
überprüft. Nach Weiterfahrt 
des Zuges und Entfernung des 
Pkws aus dem Gleisbereich 
wird die Fahrbahn von den 
zuständigen Technischen Mit-
arbeiter untersucht. Aufgrund 
der entstandenen Schäden 

kann der Betrieb mit vermin-
derter Geschwindigkeit wieder 
aufgenommen werden. Die 
endgültige Beseitigung der 
Fahrbahnschäden erfolgt zu 
einem späteren Zeitpunkt.

Der Notfallmanager gibt die In-
formationen an die NFLS weiter 
und beendet seinen Einsatz.	n

Abbildung: Ablaufplan.
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Baustelle

Die Baustelle schließt sich un-
mittelbar an dem Haltepunkt 
Neuhausen am Hochrhein in 
Richtung Waldshut und der 
darunter befindlichen Straßen-
unterführung an. Haltepunkt und 
Straßenunterführung sowie die 
anschließende Baustelle befin-
den sich in der Stadtbebauung 
von Neuhausen. Die städtische 
Bebauung endet auf halber Stre-
cke. Die Stützmauer wurde auf 
der gesamten Länge von 520 
Meter saniert, Zeitraum 4. August 
bis 13. Dezember 2008.

Ab Straßenunterführung befin-
det sich das Gleis in einer Tal-
lage. Der in Richtung Waldshut 
rechte Hang wird durch eine 
Mauer abgestützt. 

Der abgesicherte Streckenab-
schnitt verläuft auf einer Länge 
von 850 Meter über einen 
Rechtsbogen, mit folgendem 
Linksbogen. Die Tallage fällt bis 
zum Ende der 850 Meter auf 
Null ab. Dort wurde die Mög-
lichkeit genutzt, Material mit 
dem Zweiwegebagger (ZWB) 
aufzunehmen und damit die 
Baustelle zu versorgen. 

Durchschnittlich waren zehn 
Personen mit handwerklichen 
Tätigkeiten in dem zu sichern-
den Bereich beschäftigt. Lo-
ses Material wurde von der 
Stützmauer entfernt, die Mau-
erkappe abgeschnitten, loses 
Material mit dem ZWB her-
austransportiert, Stahlmatten 
befestigt und mit Beton neue 
Mauersubstanz aufgespritzt, 
Entwässerung angelegt und 
Kabelkanäle neu verlegt. Zum 
Einsatz kam ein eingegleister 
ZWB mit einer Ausladung von 
1.750 Millimeter ab Gleismitte. 
Im Baustellenbereich beträgt 
der Gleisabstand 3,60 Meter.

Zugfahrten

Die Fahrten wurden auf dem 
Gegengleis mit Hauptsignal 
und Signal Zs 6 vorübergehend 
angeordnet durchgeführt. In 
den täglichen Bauzeiten (Mon-
tag bis Freitag) verkehren 40 

Regionalbahnen, 32 Interregio-
express-Züge (IRE) – Typ 611 
Neigetechnik – und acht bis 
zehn Güterzüge.

Die nach dem Verzeichnis der 
örtlich zulässigen Geschwin-
digkeiten (VzG) zugelassene 
Höchstgeschwindigkeit für 
Züge ohne Neigetechnik be-
trägt 70 km/h, während sie 
für Züge mit Neigetechnik auf  
90 km/h festgelegt ist. 

Regellichtraumprofil 
und Lademaß-
überschreitung 
Vom Grundsatz müssen alle 
Züge, auch die mit Neigetech-
nik, innerhalb der Grenzlinie G1 
bzw. G2 nach EBO bleiben. Ein 
Konflikt mit FALKON besteht 
nicht. 

Der geringe Gleisabstand von 
3,60 Meter hätte bei Einsatz ei-
ner herkömmlichen Festen Ab-
sperrung (FA) nicht genügend 
Raum für einen ZWB gelassen. 
Die FA hätte im Innenbogen, 
zwischen den Stützen, die 
Räder des ZWB tangiert. Die 
Ausladung des ZWB hätte bei 
einer Drehbewegung über die 
Aufstelllinie der herkömmlichen 
FA geragt.

Der Einsatz von FALKON er-
laubt den Aufbau der Holme 
auf einen Abstand von 1.900 
Millimeter zur Gleismitte des 
befahrenen Nachbargleises 
(Abbildung 1). Der Schwenk-
radius des Oberwagens eines 
ZWB kurzer Ausführung beträgt 
1.750 Millimeter. Der ZWB ragt 
nicht über die große Grenzlinie 
nach EBO heraus.

FALKON ermöglicht beim Gleis-
abstand von 3,60 Meter den 
Aufbau einer FA. Dieser Aufbau 
ergibt den nötigen Platz für ei-
nen drehenden Zweiwegebag-
ger kurzer Ausführung, bei dem 
die Hub- und Schwenkbegren-
zung natürlich aktiviert und auf 
das Arbeitsgleis eingestellt ist.

Aus der Fahrt im Nachbargleis 
ergibt sich ein geschwin- 
digkeitsabhängiger Gefahren-

Klaus Quappe, DB Netz AG, Regionalbereich Südwest, 
Baubetriebskoordinator Singen

FALKON ist eine Kombination aus einer Festen Absper-
rung und Warngeberkomponenten des Automatischen 
Warnsystems (AWS) Autoprowa®.

Auf einem Steckenabschnitt der DB Netz AG im schwei-
zerischen Neuhausen am Hochrhein wurde FALKON auf 
einer Länge von 850 m eingesetzt.

Es wurden 520 Meter Stützmauersanierung mit bis zu 15 
Beschäftigten und einem Zweiwegebagger gesichert.

Erfahrungsbericht FALKON

Einsatz in 
Neuhausen

Abbildung 1: Feste Absperrung FALKON in 1.900 Millimeter Abstand von 
Gleismitte des Betriebsgleises installiert.
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bereich, der bis in das gesperr-
te Arbeitsgleis ragt. FALKON 
warnt vor dieser Gefahr un-
mittelbar.
 
Die Beschäftigten hatten eine 
genaue Einweisung erhalten, 
diesen über die Holme ins 
Arbeitsgleis reichenden Gefah-
renbereich des Betriebsgleises 
dann zu verlassen.

Wie Lü-Sendungen mit FAL-
KON zu vereinbaren sind, war 
bereits in BahnPraxis 9/2007 
beschrieben worden. Dazu soll 
an dieser Stelle nur ein Kernsatz 
noch einmal aufgegriffen wer-
den: Die Fahrt, die an einem 
76er Bahnsteig vorbei kommt, 
kommt auch an einer FA vor-
bei, vorausgesetzt, sie ist dort 
installiert wo es vorgesehen 
ist, nämlich im Bereich A des 
Regellichtraumprofils!

Akustische Warnung

Gegenüber einem herkömm-
lichen Automatischen Warn-
system (AWS) bietet FALKON 
auch akustische Vorteile: Ein 
übliches AWS wird jenseits 
des Nachbargleises aufgebaut 
und muss den Abstand von 
der Feldseite bis zum Ohr des 
zu Warnenden über das be-
fahrene Nachbargleis hinweg 
durch zusätzlichen Schalldruck 
überbrücken. Wenn die Warn-
geber im Mittelkern aufgestellt 
sind, ist der Abstand zu den zu 
warnenden Personen geringer. 
Folglich kann die akustische 
Warnung für die Umwelt leiser 
und dabei mit regelgerechtem 
Schalldruckpegel am Ohr der 
zu Warnenden erfolgen.

Infolge der automatischen pro-
portionalen Warnsignalpege-
lanpassung (Autoprowa®) war 
jederzeit eine Warnung am 
Ohr der zu Warnenden von 
3 dB(A) über dem Störschall 
gegeben und für die Anlieger 
ergab sich im ungünstigsten 
Fall ein Schalldruckpegel im 
Bereich von 50 bis 55 dB(A).
Die ausgelöste Warnung wird 
optisch durch Blitzleuchten 
angezeigt, solange die Gefahr 
andauert.

Erfahrungen

Durch den FALKON-Einsatz 
wurde ein größtmöglicher Be-
wegungsspielraum für die In-
standsetzungsarbeiten an der 
Stützmauer geschaffen (Abbil-
dung 2). Wie bereits erwähnt, 
wäre der Einsatz eines ZWB bei 
einem Gleisabstand von 3,60 
Meter bei einer herkömmlichen 
FA nicht möglich gewesen. 

Durch den Einsatz von FALKON 
wurden die Arbeiten am Tage 
und ohne Einschränkungen 
für die Betriebsdurchführung 
im Betriebsgleis ausgeführt 
werden. 

Bei der Annäherung einer Zug-
fahrt unterbrach der ZWB seine 
Bewegung (Ruhestellung) und 
die Beschäftigten verließen den 
Gefahrenbereich des Nach-
bargleises.

Die sichere Funktionsweise, 
der größtmögliche Arbeits-
raum im Arbeitsgleis und die 
nicht zu hohe Lautstärke der 
Warnanlage wurden von den 
Beschäftigten positiv bewertet. 

Und: Da die Kabel der FAL-
KON- Elemente in den Holmen 
geführt sind, lagen keine Kabel 
im Schotterbett, die eine Stol-
pergefahr darstellen könnten.

Die Beschäftigten wurden am 
Betreten des Betriebsgleises 
durch die Holme von FALKON 
gehindert und vor der Annä-
herung eines Zuges gewarnt.

Fazit

Durch den Einsatz von FALKON 
bei Neuhausen wurde ein größt-
möglicher Arbeitsraum für die 
Instandsetzung der Stützmauer 
geschaffen. 

Literaturverzeichnis

n	 GUV R 2150 „Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von 
Eisenbahn“

n	 Regellichtraumprofil: Anlage 1 Bild 1 zu § 9 EBO
n	 Bezugslinien; Anlage 7, 8, jeweils Bild 1, zu § 22 EBO
n	 DB Ril. 497.0001 Anhang 02
n	 Technische Mitteilung FALKON – www.dbportal.db.de/Fahrweg/Arbeits-

sicherheit
n	 Artikel Bahnpraxis 2007/09, FALKON
n	 Artikel Tiefbau 2004/07, Einsatz von Festen Absperrungen

Durch die technische Siche-
rung gegen das Betreten des 
Betriebsgleises – wie mit einer 
FA – wurde eine optimale Si-
cherheit der Beschäftigten 
gewährleistet. Unter anderem 
wurden der verfügbare Ar-
beitsraum im Arbeitsgleis und 
die Lautstärke der Anlage von 
den Beschäftigten des bauaus-
führenden Unternehmens sehr 
positiv eingeschätzt. 

Für die Anlieger ergab sich 
durch die „punktgenaue“ War-
nung eine geringere Lärm-
belastung als bei Einsatz von 
AWS.	 n
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Abbildung 2: 
Verbleibender Arbeitsraum bei 3,60 Meter Gleisabstand.
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Wie wird der 
Transport eingeleitet?

Kunde
Der Transport wird vom Kunden 
(Absender) eingeleitet durch 
die Wagenbestellung, Vorla-
ge des Frachtbriefes, Angabe 
des Transportbeginns und der 
Beladung. 

Im CIM- Frachtbrief sind durch 
den Absender zu deklarieren
n	 Feld 7 Code 11 Beförde-

rungsnummer aller betei-
ligten EVU/EIU,

n	 Feld 7 Code 16 Begleitung 
einer technischen Fachkraft 
im Auftrag des Absenders,

n	 Feld 22 außergewöhnliche 
Sendung ankreuzen.

Fahrzeuge als rollendes Gut 
auf eigenen Rädern ohne ei-

BahnPraxis spezial

Beförderung 
von außer-

gewöhnlichen 
Sendungen

Teil 2 

Dipl.-Ing. (FH) Karl-Heinz Schuff, DB Schenker Rail 
Deutschland AG, Leiter Arbeitsgebiet Außergewöhnliche 
Sendungen/Grundlagen des Kombinierten Verkehrs, 
Mainz 

Die meisten Güter werden vom Hersteller zum Verbraucher 
auf den verschiedenen Verkehrswegen Straße, Schiene, 
Wasser und Luft befördert. Dabei sind maximale Abmes-
sungen und Gewichte zu beachten. Für Güter, die aus dem 
„Rahmen“ fallen, erfordert die Vorbereitung und Abwick-
lung des Transportes eine koordinierte Zusammenarbeit 
zwischen den am Transport beteiligten Stellen. Wie die 
kundenorientierte und betriebssichere Abwicklung von 
solchen außergewöhnlichen Sendungen bei der Eisen-
bahn erfolgt, wird in nachfolgendem Artikel erläutert.

genen Antrieb (z.B. Triebfahr-
zeuge, Baumaschinen) sind 
vom Absender schleppfähig 
herzurichten. Dies ist schriftlich 
zu bestätigen und den Begleit-
papieren beizufügen.

EVU
Das EVU ist verantwortlich für 
die Abnahme und Kennzeich-
nung sowie Trassenanmeldung 
der aS.

n	 Abnahme 
	 und Kennzeichnung
Bei der Abnahme ist durch 
eine technische Fachkraft/
Wagenmeister des EVU die 
Übereinstimmung der aS mit 
der Beförderungszusage des 
EIU zu überprüfen.

n	 Zettel Muster U
Die ordnungsgemäße Abnah-
me wird durch Eintrag der 

transportrelevanten Angaben, 
z.B. Gesamtlast, Radsatzlast, 
Meterlast, alle Beförderungs-
nummern, kritische Punkte 
und Unterschrift auf dem Zet-
tel Muster U (Abbildung 7) 
bestätigt. Der Zettel Muster 
U wird beidseitig am Wagen 
angebracht.

Die Kennzeichnung einer aS 
mit Zettel Muster U kann ent-
fallen, wenn dies zwischen 
allen am Transport beteiligten 
EVU vereinbart wurde (z.B. 
bei Transporten der Rollenden 
Landstraße, siehe gesonderter 
Hinweis in der Beförderungsge-
nehmigung)

Sind die Vorgaben der Beför-
derungsgenehmigung nicht 
eingehalten (z.B. ungenaue 
Verladung, unzulässiger Trag-
wagen, Überschreitung der 
festgelegten kritischen Punkte 
oder Ladungsgewichte), darf 
die aS nicht abgenommen 
werden. Die Ladung ist zu regu-
lieren bzw. das Zustimmungs- 
und Genehmigungsverfahren 
erneut einzuleiten. 
 
n	 Zettel für richtungs-
	 gebundene  
	 Sendungen mit Lü
Bei unsymmetrischen Ladegü-
tern kann durch eine besondere 
Ausrichtung die Vorbeifahrt an 
festen Gegenständen am Gleis, 
z.B. Bahnsteigdächern, Signa-
len, Bahnsteigen grundsätzlich 
ermöglicht und wesentlich er-
leichtert werden.

Unter Berücksichtigung et-
waiger Fahrtrichtungswechsel 
ist die erforderliche Lage des 
Ladegutes ab Versandbahnhof 
zwischen den am Transport 
beteiligten EVU/EIU festzulegen 
und in der Beförderungsgeneh-
migung und Beförderungsan-
ordnung aufzuführen. 

Der kritische Punkt ist mit 
dem Zettel für richtungsge-
bundene Sendungen mit La-
demaßüberschreitung „Blaues 
O“ in weißem Feld auf blauen 
Untergrund (Abbildung 8) zu 
kennzeichnen. Vor Abfahrt ist 
die richtige Ausrichtung zu 
kontrollieren. 

n	 Nebenzettel für 
	 rangierdienstliche 
	 Behandlung
Durch den Kunden können im 
Benehmen mit dem Transport 
durchführenden EVU zusätz-
liche rangierdienstliche Be-
dingungen festgelegt werden, 
z.B. bei leicht zerbrechlichen, 
besonders empfindlichen La-
degütern. Dies wird durch Ne-
benzettel (Abbildung 9) gekenn-
zeichnet mit der Bedeutung:
n	 vorsichtig zu rangierende 

Wagen (ein rotes Dreieck),
n	 Abstoßen und Ablaufen 

lassen verboten. Auf diese 
Fahrzeuge dürfen andere 
Fahrzeuge weder abgesto-
ßen werden noch ablaufen 
(drei rote Dreiecke).

Die EVU können vereinbaren, 
auf die Kennzeichnung mit Ne-
benzettel zu verzichten, falls die 
rangierdienstliche Behandlung 
im Datenaustausch kommuni-
ziert wird und die betriebliche 
Behandlung sichergestellt ist.

n	 Trassenanmeldung
Die Beförderung einer aS ist 
durch das Transport durch-
führende EVU beim EIU mit 
der Trassenanmeldung zu be-
stellen als:
n	 Zug des Gelegenheitsver-

kehrs über das Trassen-
portal Netz bzw. Vordruck 
402.0202V02,

n	 regelmäßig verkehrender 
Transport in bestimmten 
Zügen für aS über das 
Trassenportal Netz bzw. 
Vordruck 402.0202V01,

n	 Einzeltransport in Zügen 
des Netzfahrplanes mit 
Vordruck 402.0202V04 
(Abbildung 10, Seite 12).

EIU
Die Tassenkonstruktion für 
aS erfolgt auf Grundlage der 
technischen und betrieblichen 
Beförderungsbedingungen ge-
mäß Beförderungszusage des 
EIU unter Berücksichtigung 
der Streckenbelastung, Be-
einträchtigung weiterer Züge, 
Bauzustände, Streckenöff-
nungszeiten, Dienstruhen usw.

Sie wird grundsätzlich durch 
den Gelegenheitsfahrplan des 



BahnPraxis 11/2009	 11

BahnPraxis spezial

zuständigen Regionalberei-
ches DB Netz AG im Stafet-
tenverfahren bearbeitet, im 
internationalen Verkehr mit dem 
Nachbar-EIU abgestimmt und 
bekanntgegeben mit der 
n	 Beförderungsanordnung 

(im Militärverkehr auch 
Transportanordnung ge-
nannt).

Die Bekanntgabe erfolgt an 
alle Netzbetriebsstellen und 
das EVU.

n	 Fahrplananordnung
	 (Fplo)
Die Bekanntgabe erfolgt nur an 
die Betriebszentrale und Fahr-
dienstleiter, in deren Bereich 
der Transport beginnt, endet, 
behandelt oder der Zug ge-
wechselt wird und an das EVU.

Die Fplo darf nur angewendet 
werden bei Lü- Sendungen im 
Ausland, Schwerwagen und 
Fahrzeugen auf eigenen Rä-
dern ohne betriebliche Auswir-
kungen bei der DB sowie Zügen 
mit AK-Kupplung im Leerlauf.

In der Beförderungsanord-
nung/Fahrplananordnung sind 
aufgeführt:
n	 die Bearbeitungs-/Beförde-

rungsnummer,
n	 die Bezeichnung der Wa-

gen/des Fahrzeuges,
n	 der Versand-/Bestim-

mungsbahnhof,
n	 die zu benutzenden Züge,
n	 der Verkehrstag,
n	 die Beförderungsbedingun-

gen der aS.

Die Beförderungsanordnung 
wird für den jeweiligen Ein-
zeltransport erstellt. Wird vom 
Besteller schriftlich mitgeteilt, 
dass eine aS entfällt, ist dies 
durch Rücknahme der Beför-
derungsanordnung/Fahrplan-
anordnung bekanntzugeben.

Für häufig aufkommende aS 
mit gleichen Beförderungs-
bedingungen können auch 
Dauerbeförderungsanordnun-
gen für bestimmte Zeiträume 
(z.B. Fahrplanperiode) vom 
EVU bestellt und durch das 
EIU bekanntgegeben werden. 
Bei regelmäßigem Transport in 

bestimmten Zügen für aS sind 
die Beförderungsbedingungen 
bereits in der Trassenkonstruk-
tion der Züge berücksichtigt. 
Deren Bedingungen gelten 
auch dann, wenn im Zug keine 
aS eingestellt sind.

Die Beförderungsanordnung 
ist dem Triebfahrzeugführer 
vor Abfahrt des Zuges bzw. 
vor dem Befahren des betref-
fenden Infrastrukturabschnittes 
auszuhändigen 

Wie werden aS 
durchgeführt?

aS werden bei DB Netz AG auf 
Grundlage der Richtlinie 408 
„Züge fahren und Rangieren“ 
durchgeführt. aS dürfen erst in 
Züge eingestellt werden, wenn 
die Beförderungsgenehmigung 
und Beförderungsanordnung 
vorliegt. Vor der Abfahrt ist 
durch das EVU die Einstellung 
im richtigen Zug am festge-
legten Verkehrstag zu kont-
rollieren. 

n	 Vormeldung und 
	 Übernahme der aS 
	 im internationalen
	 Verkehr
Im internationalen Verkehr sind 
die Transporte von aS zwischen 
den EVU abzustimmen und vor-
zumelden. Der bei der Produkti-
onsdurchführung erforderliche 
Informationsaustausch ist im 
UIC Merkblatt 404-2 geregelt.

Grundsätzlich ist durch das 
übernehmende EVU bei je-
dem betroffenen Zug eine 
technische Untersuchung der 
aS durchzuführen. Zur Be-
schleunigung des internatio-
nalen Güterverkehrs wurden 
Vereinbarungen verschiedener 
EVU über die technische Über-

gangsuntersuchung beim Aus-
tausch von Güterwagen und 
entsprechenden Zusatzverein-
barungen zur Übernahme von 
aS getroffen. An der Überga-
be-/Übernahmestelle sind die 
jeweils gültigen Bedingungen 
zu beachten.

n	 Begleitung einer aS
Zur Wahrung der Sicherheit 
im Bahnbetrieb oder Trans-
portüberwachung können aS 
über den gesamten Beförde-
rungsweg oder über einzelne 
Streckenabschnitte begleitet 
werden. Dies ist in der Beför-
derungszusage zu genehmi-
gen und in der Beförderungs-

anordnung bekanntzugeben, 
z.B. zur Streckenbeobachtung 
und zum Vorbeileiten an Eng-
stellen durch einen Mitarbeiter 
der DB Netz AG oder bei 
der Beförderung von Sendun-
gen auf Tiefladewagen mit 
Sondereinrichtungen durch 
das Bedienungspersonal mit 
eisenbahnbetrieblicher und 
technischer Ausbildung oder 
zur Überwachung und War-
tung von Lokomotiven, Ten-
dern, Triebwagen, Triebzüge 
als rollendem Gut auf eigenen 
Rädern auf Antrag des EVU. In 
diesem Falle sind die Mitarbeiter 
vor Antritt der Fahrt zu unter-
weisen. Jeder Begleiter erhält 

Abbildung 7: 
Zettel für richtungsgebundene Sendungen mit Lademaßüberschreitung.

Abbildung 8, 
links.

Abbildung 9, 
rechts: 

Nebenzettel 
für rangier-
dienstliche 

Behandlung.
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einen ausgefüllten Begleiter-
ausweis gemäß Handbuch 
Güterverkehr des CIT 13, der 
die Benutzungsbedingungen 
und Weisungen über das Ver-
halten bei der Ausübung der 
Begleitertätigkeit (Sicherheits-
vorschriften) enthält. 

n	 Beförderungs-
	 hindernisse/
	 Unregelmäßigkeiten 
Können die Beförderungs-
bedingungen einer aS nicht 
eingehalten werden, ist die 
Sendung aus dem Zug auszu-
setzen. Dies kann erforderlich 
werden, wenn:

–	 unterwegs festgestellt wird, 
dass das Ladegut reguliert 
bzw. umgeladen werden 
muss,

–	 eine Weiterleitung nicht 
möglich ist, z.B. schadhaf-
ter Tragwagen,

–	 der Zug über eine nicht 
geprüfte oder zugelassene 
Strecke umgeleitet werden 
muss,

–	 es sich um eine bisher nicht 
erkannte und gekennzeich-
nete aS handelt.

Die weitere Behandlung erfolgt 
in enger Absprache zwischen 
dem EIU und EVU/Kunden.

Nach jeder Zurechtladung oder 
Umladung einer aS muss eine 
erneute Abnahme durch eine 
technische Fachkraft/ Wagen-
meister erfolgen. Diese Ab-
nahme ist auf dem Transport-
schein/ Frachtbrief zu bestäti-
gen. Der Weitertransport unter 
der bisherigen aS Bedingungen 
ist nur mit aktualisierter Beför-
derungsanordnung zulässig.

Ergeben sich aus der erneuten 
Abnahme jedoch Veränderun-

gen gegenüber der bestehen-
den Beförderungsgenehmi-
gung, ist durch das EVU, bei 
dem das Beförderungshinder-
nis aufgetreten ist, das Zustim-
mungs- und Genehmigungs-
verfahren neu einzuleiten.

aS im Kombinierten 
Verkehr

Unter den Bedingungen des 
Kombinierten Verkehrs wer-
den kodifizierte Ladeeinheiten 
auf zugelassenen Tragwagen 
über kodifizierte Strecken in 
festgelegten Zügen befördert. 

Die Ladeeinheiten des KV (Sat-
telanhänger, Wechselbehälter, 
Container, Transportbehälter, 
Sonderbehälter) müssen den 
jeweils gültigen gesetzlichen 
Vorschriften und technischen 
Bestimmungen entsprechen, 

besonders zugelassen und 
gekennzeichnet sowie für das 
Ladegut geeignet sein. Die 
Kennzeichnung erfolgt mit dem 
Kodenummernschild unter An-
gabe des Wagenbestimmungs-
kodes und einer KV-Profilnum-
mer, Container werden gemäß 
UIC Verladerichtlinie Band 2, 
Abschnitt 9 aufgrund ihrer 
Abmessungen entsprechend 
zugeordnet. 

Von den EIU werden für be-
stimmte Strecken die größten 
KV-Profile festgelegt und in den 
Schienennetz- Benutzungsbe-
dingen veröffentlicht. 

Der Wagenbestimmungskode 
und die Profilnummer (z.B. P 
70/C 70, P 400/C 400) wird 
zwischen den am Transport 
beteiligten EVU für bestimmte 
Züge vereinbart und nach der 
Trassenbestellung durch das 
EIU in die Zugparameter ein-
gearbeitet. 

Sind vorgenannte Bedingun-
gen erfüllt, wird auf die zusätz-
liche Kennzeichnung mit Zettel 
Muster U verzichtet.

Das KV- Profil der Ladeeinheit 
muss unter Anrechnung einer 
ggf. vorhandenen Korrektur-
ziffer am Wagen mindestens 
gleich oder kleiner sein als 
das vereinbarte KV-Profil des 
Zuges.

Fazit
Die Vorbereitung und Abwick-
lung von außergewöhnlichen 
Sendungen erfordert eine ko-
ordinierte Zusammenarbeit 
zwischen den am Transport 
beteiligten Stellen (Kunde, EVU, 
EIU). Die Planung ist daher unter 
Beachtung der Bearbeitungs-
fristen rechtzeitig einzuleiten. 

Zur Genehmigung und Trans-
portdurchführung sind viele 
Fachdienste und Personen 
involviert. Jeder Einzelne trägt 
mit seinen Detailkenntnissen 
und Handlungen zum betriebs-
sicheren Transport von au-
ßergewöhnlichen Sendungen 
bei.	 n

Abbildung 10: 
Vordruck 

402.0202V04 
„Trassen-

anmeldung für 
außergewöhnliche 

Transporte mit 
Beförderungs-

zusage“.


